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C'est une maîtresse exigeante que la paix; plus 
exigeante que la guerre! 
Aristide Briand: Discours prononcé 
le 26 février 1926 à la Chambre des Députés 

Vorwort 

Die Entscheidung, mich mi t der Problematik der „offenen  Stadt", 
der Schutzzonen und der Guerrillakämpfer  und damit m i t dem Schutz 
der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten zu befassen, beruht auf dem 
persönlichen Erleben der Geschichte der letzten Jahrzehnte, die ich als 
(noch) Kriegsjahrgang vor allem in Gestalt der von Bomben zerstörten 
deutschen Städte in der Nachkriegszeit vor Augen sah. Hinzu kamen die 
Schrecken des Korea- und Vietnamkonflikts und die in jüngster Zeit 
immer zahlreicher aufflackernden  Befreiungs- und Guerillakriege in 
weiten Teilen der Erde, die zur Wahl des Themas beitrugen. 

Während meiner Bundeswehrzeit lernte ich die Einstellung der mi l i -
tärischen Seite zum Problem des Schutzes der Zivilbevölkerung kennen 
und glaubte damit in der Lage zu sein, den Versuch einer militärische 
und zivile Belange berücksichtigenden Untersuchung dieses Problems 
wagen zu können. 

Die nunmehr vorliegende Arbeit hätte ohne die tatkräftige Unter-
stützung militärischer und ziviler Stellen nicht durchgeführt  werden 
können. Für ihren Beitrag zum Gelingen der Arbeit möchte ich mich 
bei Herrn Ministerialdirigenten Dr. Hinz, Unterabteilungsleiter im 
Çundesministerium der Verteidigung, Herrn Ministerialrat Josefi, Refe-
rent im Bundesministerium des Innern, und Herrn Diplomingenieur 
Mario Agnoli, ehemaliger Oberbürgermeister  von Bologna, bedanken. 
Mein Dank gebührt auch den Damen und Herren beim Internationalen 
Komitee des Roten Kreuzes, im Freiburger Militärarchiv, in den Bibl io-
theken des Bundesverteidigungsministeriums, des Johns Hopkins Uni-
versity Bologna Center und der Universität von Bologna sowie im 
Archiv und in der Bibliothek des Auswärtigen Amtes, die mich jeder-
zeit großzügig und immer freundlich bei meinen Forschungsarbeiten 
unterstützt haben. 

Besonders verbunden fühle ich mich meinen früheren  Kommandeuren 
im Verteidigungskreiskommando 411, Herrn Oberstleutnant a. D. Alfred 
Knippenberg und Herrn Oberstleutnant Müller-Goltz, bei denen ich 
während zahlreicher Wehrübungen auf dem S 3 Gebiet und dem Feld 
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der zivilmilitärischen Zusammenarbeit in engem Kontakt m i t den 
Landratsämtern die Praxis des Schutzes der Zivilbevölkerung kennen-
lernen konnte. Mein Dank gi l t auch Herrn Oberstleutnant i. G. Vollmar, 
seinerzeit Kommandeur des Panzerbataillons 134, der mir als seinem 
Stellvertreter und S 3 während verschiedener Wehrübungen für diese 
Arbeit nützliche Hinweise in den Bereichen Takt ik und Truppenpraxis 
gab. 

Besonders dankbar b in ich Frau Jaafar,  Frau Trautmann und Frau 
Gohlke, ohne deren unermüdliche und freundschaftliche  Hilfe das end-
gültige Manuskript nicht zustandegekommen wäre. Dem Auswärtigen 
Amt, insbesondere dem Völkerrechtsreferat  und seinem Leiter, Dr. Wal-
ther Freiherr von Marschall-Bieberstein, danke ich für den zu dieser 
Arbeit gewährten Druckkostenzuschuß und für die nach meiner plötz-
lichen Versetzung von Bonn nach Khartum im Mai 1977 fortgesetzte 
Versorgung mi t den zum Abschluß der Arbeit noch benötigten Doku-
menten der am 10. Juni 1977 zu Ende gegangenen Genfer Diplomati-
schen Konferenz zur Bestätigung und Weiterentwicklung des in be-
waffneten  Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts. 

Herrn Professor  Dr. W. A. Kewenig, Direktor des Instituts für Inter-
nationales Recht an der Universität Kiel, sei Dank für seine intensive 
Betreuung meiner Arbeit. 

Last, but not least bedanke ich mich bei meiner Frau und meiner 
Tochter, die m i t ihrer großen Geduld und ihrem Verständnis zum 
Gelingen meiner Arbeit beigetragen haben. 

W.-R.  Born 
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Einleitung 

1. Vorbemerkung 

Angesichts der Lehren aus dem 2. Weltkrieg und den zahlreichen 
kriegerischen Konflikten danach, unter ihnen der erst vor wenigen 
Jahren zu Ende gegangene Krieg in Vietnam, bedarf  es kaum einer 
Unterstreichung der Notwendigkeit einer Revision des Kriegsrechts, 
um seinen „chaotischen Zustand" zu beenden1. 

Immer seltener werden die Stimmen, die noch vor wenigen Jahren 
aus rechtlichen Gründen eine vertragliche Festlegung von an die 
moderne Kriegsentwicklung angepaßten Kriegführungsregeln  nicht für 
realisierbar oder wünschenswert hielten2. 

Es wurde behauptet, daß bei künftigen atomaren Kriegen die totale 
Kriegführung  eine Unterscheidung von militärischen und zivilen Zielen 
hinfäl l ig werden ließe3. Auch würde die Ausarbeitung von Kriegfüh-
rungsregeln das Vertrauen der Öffentlichkeit  in eine wirksame Kriegs-
verhütung untergraben 4. Unter Hinweis auf die i n Ar t ike l 2 Absatz 3, 6 
und vor allem Absatz 4 der VN-Charta niedergelegten Grundsätze, 
wonach „alle Mitglieder in ihren internationalen Beziehungen jede 
gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst m i t den Zielen der Vereinten Natio-
nen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen 

ι Vgl. Kunz,  Josef L. : The chaotic status of the laws of war and the urgent 
necessity for their revision, in : A J I L 45 (1951), 37-61; ders.:  The laws of 
war, in : A J I L 50 (1956), 313-337; Downey , G. Wi l l iam: Revision of the rules 
of warfare,  in : Proceedings of the American Society of Internat ional Law 
1949, 102 ff. 

2 Vgl. m i t weiteren Angaben Fleck,  Dieter Heinrich: Der Rotkreuz-Ent-
wur f  von Regeln zur Einschränkung der Gefahren, denen die Ziv i lbevölke-
rung i n Kriegszeiten ausgesetzt ist, Neu-Delhi 1957, als Beitrag zur Schaffung 
einer rechtlichen Ordnung bestimmter Kriegshandlungen des Luftkrieges, 
Diss. Kö ln 1964, 122 - 128. 

3 Vgl. Stacey,  in : Revue Mi l i ta i re Générale vom 7. Ju l i 1963, 194 ff.,  zi t iert 
bei Fleck;  Der Rotkreuz-Entwurf  123, Anm. 25. 

4 Vgl. UN-Internat ional Law Commission anläßlich ihrer 1. Sitzung (12.4. 
bis 9.6.1949): " . . . war having been outlawed, the regulation of its conduct 
has ceased to be relevant . . . i f the Commission . . . were to undertake this 
study, public opinion might interpret its action as showing lack of confidence 
in the efficiency  of the means at the disposal of the U N for maintaining 
peace." I n : Yearbook of the Internat ional L a w Commission, hrsg. von den 
VN, New York 1949, 281. 

2 Born 
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sollen"5 und unter Berufung auf Ar t ike l 51 der VN-Charta, der das 
„ius ad bellum" auf die individuelle oder kollektive Selbstverteidigung 
beschränkt, wurde sogar gefolgert,  daß nunmehr auch das „ius in bello" 
bei internationalen bewaffneten  Konflikten an Bedeutung verloren 
hätte6. 

Von anderen wurde eine Neuregelung des Kriegführungsrechts  mi t 
dem Argument abgelehnt, Übertretungen seien vor allem bei einem 
Einsatz von Nuklearwaffen  allzu häufig; sie könnten nicht geahndet 
werden. Das Recht sei letztlich auf der Seite des Stärkeren 7. 

Wenn auch diese Ansicht bei totalen Kriegen einer gewissen Richtig-
keit nicht entbehrt, so übersehen doch ihre Vertreter, daß es sich bei 
den bisher geführten kriegerischen Konflikten nach dem 2. Weltkrieg 
um lokale, nichtatomare Auseinandersetzungen gehandelt hat. Seit der 
Gründung der Vereinten Nationen und dem Inkrafttreten  der VN-
Charta ereigneten sich über 100 derartiger bewaffneter  Auseinander-
setzungen, die vom Bürgerkrieg mi t oder ohne äußere Unterstützung 
oder Intervention bis h in zu Grenzauseinandersetzungen und regel-
rechten Kriegen reichen8. Gerade für derartige bewaffnete  Konflikte 
ist angesichts der perfektionierten  Waffentechnik,  der Intensität der 
Kriegführung  und den damit verbundenen hohen Verlusten unter der 
Zivilbevölkerung9 eine Neuordnung des Kriegsrechts unter Betonung 
der humanitären Schutzfunktion dringend erforderlich 10. 

6 A r t i ke l 2 Absatz 4 lautet: " A l l members shall refrain i n their internatio-
nal relations f rom the threat or use of force against the terr i tor ia l integri ty 
or pol i t ical independence of any state, or i n any other matter inconsistent 
w i t h the purposes of the Uni ted Nations." I n : BGB l 1973 I I , 431. 

6 Vgl. Spetzler,  Eberhard: Luf tkr ieg und Menschlichkeit, Gött ingen—Berlin 
1956, 14 Anm. 9; zum ius ad bel lum vgl. auch Woetzel,  Robert K . : The 
Nuremberg Trials i n Internat ional Law, New York—Washington 1962, 122 ff. 

7 Vgl. Euler,  Alexander: Die Atombombe i m Luftkriegsrecht,  Köln—Ber l in 
1960, 42 Anm. 20; Schwarzenberger,  Georg: The legali ty of nuclear weapons, 
London 1958, 57 ff.; Spetzler:  Luf tkr ieg 27 Anm. 2. 

β Vgl. UNGA A/9215, Band 1, Ziffer  3. 
9 Die Verluste der Zivi lbevölkerung gemessen am Gesamtverlust betrugen 

i m 1. Weltkr ieg 5 °/o, i m 2. Weltkr ieg 48%, i m Koreakrieg 84% und im 
Vietnamkrieg über 90%; vgl. Eichstädt,  Ulr ich: Die Bedeutung der Genfer 
Konventionen für das Gesundheits- und Sanitätswesen, Bad Honnef 1974, 4. 
I n den jüngsten Konf l ik ten kamen durchschnittl ich 13 getötete Zivilpersonen 
auf 1 gefallenen Soldaten; vgl. FAZ vom 18. 3.1977. 

1 0 Dies gi l t zumindest, solange der Kr ieg als solcher nicht abgeschafft 
worden ist. Die hierfür  erforderlichen  Voraussetzungen eines alle Staaten 
verpflichtenden und jede Kriegsform umfassenden Kriegsverbots, eines 
friedlichen Verfahrens  zur Lösung möglicher Konfl ikte sowie einer generellen 
Abrüstung sind bisher noch nicht erfül l t  und werden auch i n der Zukunf t 
kaum geschaffen  werden; vgl. Kunz: The chaotic status, 37 ff.,  (41): " I t is 
fundamental to understand that technological developments make total war 
technically possible, but not inevitable." Vgl. Meyer , A lex : Völkerrechtlicher 
Schutz der friedlichen Personen und Sachen gegen Luftangriffe,  Königsberg 
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Allerdings bieten die in diesem Zusammenhang einschlägigen krieg-
führungsrechtlichen  und humanitären Völkerrechtskodifikationen,  wie 
die aus dem Jahre 1907 stammende Haager Landkriegsordnung (HLKO) 
und die 1949 entstandenen Vier Genfer Konventionen der Zivilbevölke-
rung nur einen begrenzten Schutz vor den Auswirkungen kriegerischer 
Auseinandersetzungen. 

Diese Überlegungen zusammen mi t der Tatsache, daß angesichts der 
modernen Waffenentwicklung  immer grausamere und zerstörerische 
Kriegsmittel und -methoden angewandt werden, unter deren Folgen 
die Zivilbevölkerung besonders zu leiden hat, hat in den letzten Jahren 
dazu geführt,  die Aufmerksamkeit  erneut auf das Kriegsvölkerrecht 
zu lenken. Dabei geht es um eine Bestandsaufnahme und Uberprüfung 
sowohl der „Gesetze und Gebräuche des Krieges", des sogenannten 
„Haager Rechts" als auch des „humanitären Rechts", des sogenannten 
„Genfer Rechts", um beide Rechtsbereiche den heutigen Bedingungen 
anzupassen und um den humanitären Schutz durch das Kriegsrecht zu 
verstärken. 

Nicht zuletzt hat die Diskussion über die internationale Verankerung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 11 der traditionellen Zwei-
tei lung12 zwischen den „Gesetzen und Gebräuchen des Krieges" und 
dem „humanitären Recht" eine neue Dimension gegeben. Zum Haager 
und Genfer Recht ist der Einfluß der Vereinten Nationen hinzugetreten, 
so daß man gleichsam vom „New Yorker Recht" als dritter Komponente 
sprechen kann. 

I m Rahmen der Vereinten Nationen wurde das Problem des Schutzes 
der Menschenrechte in bewaffneten  Konflikten und damit des Schutzes 
der Zivilbevölkerung durch Verstärkung und Modernisierung der in 

1935, 31 ff.,  110; Castrén, E r i k : Nécessité et possibilité de la protection 
jur id ique de la population civi le dans la guerre moderne, in : REDI 21 (1968), 
647 - 658; ders.:  La protection jur id ique de la population civi le dans la guerre 
moderne, in : RGDIP 59 (1955), 121 - 136. 

11 Vgl. A r t i ke l 1 Absatz 3 der VN-Charta und die auf i hm aufbauende 
Resolution X X I I I der Teheraner Menschenrechtskonferenz  vom 12.5.1968; 
F inal Act of the Internat ional Conference on Human Rights, in : U N Publica-
tion, Sales No. E.68 X I V , 18. 

12 Vgl. Ipsen, K n u t : Die „offene  Stadt" und die Schutzzonen des Genfer 
Rechts, in : Beiträge zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts 
für bewaffnete  Konfl ikte, hrsg. von Dieter Heinrich Fleck, Sonderdruck aus 
Veröffentlichungen  des Inst i tuts für internationales Recht an der Universität 
Kiel , Hamburg 1973, 150. Von der Sache her dürfte es kaum gerechtfertigt 
sein, zwischen humanitärem Genfer Recht und Kriegführungsrecht  oder 
Haager Recht zu unterscheiden. Letztl ich handelt es sich nur u m einen 
terminologischen Januskopf, da das gesamte Kriegsrecht zur Aufrechterhal-
tung eines Mindestschutzes für die Zivi lbevölkerung unter Einschränkung 
der mil i tärischen Belange zumindest auch aus humanitären Erwägungen 
heraus geschaffen  worden ist; vgl. Fleck,  Dieter Heinrich: Die Neubestätigung 
und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts i n bewaffneten  Kon-
flikten, in : NZWR Januar 1972, 1 - 13 (8). 
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